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hätte bas Seiraten oerbieten müffen. Seute ftefjt bei ber
alten Firche in ©gerlingen am ©ahnhof ein roohnlicfjes, fon»
niges Saus. ©s bat nur einen gebier: es ift nodj nicht
bezahlt. Aber bie ©emeinbe burfte bauen im Vertrauen
auf bie glaubensbrüberlicbe Stlfe aus ber gan3en Sdjroei3.

©3ir möchten nur oon Serzen roiinfcben, bah bie Soff»
nungen ber Oenfinger unb ©gertinger am biesjäljrigcn 5Ke=

formationsfonntag nid)t allzuherb enttäufdjt toerben. -pp-

Die Stadt-Mutter.
Von Arnold Hagenbach.

3ebe bebeutenbe ameritanifcbe Stabt bat ibre ,,©itp=
©totfjer" — geroiffermahen ein Sdjuhengel für bie 3ugenb
unb für bie grauen. 3dj glaube nicht, bah man biefe (bin»
ricbtung in anbern Sänbern tennt, toenigftens ift mir baoon
nichts bcfannt. Unb bocb ift es eine febr fegensreiche ©in=
ridjtung; mit bem grobartigen Drganifaiionstalent, bas ben
Amerifanern in foldjcn Dingen eigen ift, haben fie bas De=
parlement ber Stabt=©tutter — fo roirb es offiziell ge=
nannt — bis in alle ©inzelfjeiten ausgebaut. Ohrte „Stabt=
©tutter" oermöcbten bie meiftcn gröberen Stäbte beute nicht
mehr austommen.

3um Departement ber Stabt=©tutter gehört ein grober
Stab oon fpeziell ausgebilbeten Affiftentinnen; 3ugenb= unb
Sdjulpolizei, Dcteftioe unb freitoillige Selfcr haben atle ihre
befonberen Aufgaben zu betoältigen. ferner toirb bie ©er=
roaltung oon ©rzieljungsinftituten für fcbtoer erziebbare Fin=
ber buret) bie Stabt=©tutter beforgt.

©ne fiegion oon berumlungernben ober unfolgfamen
Finbern unterftebt ihrer ©eauffid)tigung. Oft tommt es
oor, bab Finber in ihrem unbezähmbaren Drang nach £e=
ben unb Freiheit ober nach Abenteuern ihr ©ternhaus mit
ermerifanifcher Saft ooreilig oertaffen; fie treiben fich bann
in einer 'entfernten ©tabt herum. Fein £anb hat fo oiele
balbtoüchfige, halboagabunbierenbe ober bloh abenteuerluftige
©üben unb ©täbdjen, toie Amerifa. Diefer 3ugenb=£egion,
bie mit Feuereifer fdjon frühzeitig auf eigenen Fühcn ftehen
roilt, fteht feh'r oft bie StabbSJhitter einer ©itp bei, bie
fich als Schuhenget um ihr geiftiges unb oorroiegenb mora=
Iifches SBohlcrgehen bemüht. Sefonbers feit bie Strifis im
roirtfchafttichen Sehen bes fianbes bebrohtiche Formen am
genommen hat, haben fiel) unzählige Finber — meift 10=
bis 16jährige — oott ihrem ©Iternhaufe entfernt, um ihren
Angehörigen nicht zur ßaft 3U fallen. So betrachten es bie
Finber toenigftens. ©teift entfpringt bas ©erlangen nach
Fortziehen oon ber häuslichen Armut, bie in fo oiete
©ungalotos fich eingefdjlidjen hat, tieine ©mfamilienhäufer,
in benen bie Setoohner oorher nicht reich toaren, aber auch
nicht arm, tocil ber Sausuater jebett Samstag feinen 3ahl=
tag nach Saufe bringen tonnte. Die berumziehenben Fin=
ber gehören 311 berxenigen 3ugenb bes fianbes, bie ben
©irtzug ber toirtfchaftlichcn Depreffion nod) nicht zu erfaffen
oermag, bie baljer toanbern roilt, um fid) irgenbtoo ihr oer=
meinttidjes ©Iiid zu fudjen. 3mmer ift bas ameritanifche
Sehen unter bem ©influh eines SBahtfpruches geftanben.
Früher hiefz es „©ehe nach bem ©Seften!", als biefes ©e=
biet nod) nicht erobert mar. Satten arbeitfame ©iänner
ihr Sab unb ©ut oertoren unb ben Anfd)Iu_h an eine ©e=
fdjäftigung oerpapt, bann 30g es fie immer auf ben Schienen»
ftrang bes Sattbes. ©tit ber 3eit roollten fie überhaupt
nicht mehr arbeiten, bann mürben fie 3ur Catégorie ber
„Sobos" gezählt. 3hre innere Unruhe befiegten fie im
ftättbigen 2Banbcrn. Sie mürben Fahrgäfte ber ©üter3üge.
Die 3ugenb 30g es ebenfalls hinaus auf bie ©knberfchaft,
mo fie ihre innere Unruhe, ihr ©erlangen nad) beben unb
Freiheit auf langen, oft finnlofett ©knberungen zu betäuben

oerfudjt. Früher ober fpäter gelangen biefe 3ugenblichen
in eine Sfabt, mo fid) ihrer jemanb annehmen muh. Sie
finb teine Funben ber ©olizei, benn biefe oermöd)te fie

fdjon gar nicht fo 3U behanbeln, roie fie ihrem Alter ent=

fpredjenb fdjonungsooll behanbelt merben müffen.
3u biefer grohen 3ah'I oon 3ugenblidjen, bie natur

lieh oon ihren beforgten ©Item mit allen ©titteln geflieht
merben, tommen noch bie Unfolgfamen, bie ebenfalls ber

Stabt=©tutter unterteilt merben. ©ermögen bie ©Itern feine

Autorität mehr über ihre Finber auszuüben, bann greif!
bie Stabt=©tutter ein. SDÎeift ftammen biefe Finber aus

zerrütteten Familienoerbältniffen, mie fie burdj Sdjeibung
ufro. oerurfadjt merben. Die meiften Staaten haben ©efehe,

bie es ben ©Itern oerbieten, ihre hoffnungsoollen Spröf»
linge gelegentlich iibers Fnie 3U nehmen, bie Finber merben

meber in ben Schulen, noch 3U Saufe jemals gefdjlagen.

3hre Selbftänbigteit entroidelt fich manchmal 311 einer %=
mafeung, bie in europäifdjen ©erfjältniffen gan3 unhegreif»
lieh märe; auherbem hat bie materialiftifche ©inftellung zum
Sehen meift oiel 3U früh auf bie Finber übergegriffen.
Der fo oeranlagten Sugenb brachte bie prohibition ein

roeites ©etätigungsfelb, rooburd) fie natürlich feelifdj litt.
3n Sdjultinbern mürben geroöbnlidj feine Sdj'Ietdjhänbler oer=

mutet, oiele oon ihnen, roie aud) Stubenten, befahteu fid)

mit biefem ungefehüchen Sanbel.
3ugenblidjen, bie fid) ©erfehlungen zufchulben tommen

liehen, muh fich bie Stabt=©tutter annehmen. 3hr ganzes
Sehen - ~ auch roenn fie roieberum nach bem ©Iternhaufc
3urüdfehren fonnten — roirb oon ber Stabt=©iutter über»

macht. Diefe 3ugenblidjen unterftehen einer ©telbepflidjt
bie fie genau einzuhalten haben, ©enau gleich ergeht es

aud) unfolgfamen Finbern. ©leiben bie ©Itern, bah fie

mit bem ©etragen oon ihrem Sohn ober oon ihrer Dochtcr

nid)t zufrieben feien, bann oerfallen aud) biefe ber StRelbe-

pflidji bei ber Stabt=©tutter. ©tuhten fie oon ber St#
©tutter auch nur ein einziges ©tal zuredjtgeroiefen toerben,

haben fie fich nachher an beftimmten Dagen unb 3ur
angegebenen 3eit perfönlidj zu melben. ©ine genaue unb

oft recht fdjarfe Fontrolle roirb baburdj über fie ausgeübt.

Sat eine junge Frau ein Finb unb einen ©bemann,

ber nicht richtig für fie forgt, fo tritt auch hier bie Statt»

©lutter in Dätigfeit. 3hre Anorbnungen finb fo gut tote

ein ©efeh, unb ein Iieberlicher ©tarnt faht ben ©nifdjluf,
entroeber bie Anorbnungen ber Stabt=©tutter genau zu he»

folgen, ober er mirb eines fdjönen Dages oon einem ihrer

Deteftioe abgeholt, 3U einer Keinen Spazierfahrt in tte

©erge mitgenommen, mo man ihm einen fd)önen, freunb»

liehen Scrg zeigt, einen Sammer in bie Sänbe brüdt unb

ihn "für bas ©ounfp (©ezir!) im Serein mit anbern ©»=
bern feiner Sorte Steine Köpfen „läfzt".

Dem Simmel fei es aber getlagt, menn fid) 3ugenb»

liehe in ben ungefeblidjen, aber — mie roährenb ber Prohi-
bition — blühenben Sanbel oon nartotifdjen ©titteln unb

©auf^giften oerlieren. ©in ungeheures ©lenb roartet ih«-
bort, bas fich taum befchreiben läfft, ift bod) bie ganze
fchidjte oon ber Friminalroelt — bie „Knterroelt" nennt man

fie brüben — organifiert. Oft gelingt es ber Stabt=©tute
ihre Sdjubbefohlenen aus ben Flauen biefes Iebenbigen Do;

bes 3U entreißen — freilich, manchmal muh fie ben Fampt
mit tränenbert Augen als hoffnungslos aufgeben. Drohbenj
führen alle Stabt=©tütter einen ungemein energifdjen Fatnpf
mit allen ihnen zu ©ebote ftehenben ©titteln meiter, unt

anbere oor Fahltritten zu beroahren, für bie tein ©olb öd J

©3ett einen au^ nur annäJjernben ©egenroert eines allfäb
ligen Kingenben ©eminnes zu bieten oermödjte.

So breiten fid) bie Flügel eines grohen unb ungemein

guten Schutzengels über Finber, 3ugenblid)c unb iuwb
Frauen, bie alle mit bem ©roblem bes Sebens unglew«'
oft fchroadje unb ausfichtslofe Fämpfe führen.
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hätte das Heiraten verbieten müssen. Heute steht bei der
alten Kirche in Egerkingen am Bahnhof ein wohnliches, son-
nines Haus. Es hat nur einen Fehler: es ist noch nicht
bezahlt. Aber die Gemeinde durfte bauen im Vertrauen
auf die glaubensbrüderliche Hilfe aus der ganzen Schweiz.

Wir möchten nur von Herzen wünschen, daß die Hoff-
nungen der Oensinger und Egerkinger am diesjährigen Re-
formationssonntag nicht allzuherb enttäuscht werden. -pp-

Die 8taät-Nutter.
Von ànolcl UgAellbacti.

Jede bedeutende amerikanische Stadt hat ihre „City-
Mother" — gewissermaßen ein Schutzengel für die Jugend
und für die Frauen. Ich glaube nicht, daß man diese Ein-
Achtung in andern Ländern kennt, wenigstens ist mir davon
nichts bekannt. Und doch ist es eine sehr segensreiche Ein-
Achtung,- mit dem großartigen Organisationstalent, das den
Amerikanern in solchen Dingen eigen ist, haben sie das De-
parlement der Stadt-Mutter — so wird es offiziell ge-
nannt — bis in alle Einzelheiten ausgebaut. Ohne „Stadt-
Mutter" vermöchten die meisten größeren Städte heute nicht
mehr auskommen.

Zum Departement der Stadt-Mutter gehört ein großer
Stab von speziell ausgebildeten Assistentinnen: Jugend- und
Schulpolizei, Detektive und freiwillige Helfer Haben alle ihre
besonderen Aufgaben zu bewältigen. Ferner wird die Ver-
waltung von Erziehungsinstituten für schwer erziehbare Kin-
der durch die Stadt-Mutter besorgt.

Eine Legion von herumlungernden oder unfolgsamen
Kindern untersteht ihrer Beaufsichtigung. Oft kommt es
vor. daß Kinder in ihrem unbezähmbaren Drang nach Le-
ben und Freiheit oder nach Abenteuern ihr Elternhaus mit
amerikanischer Hast voreilig verlassen,- sie treiben sich dann
in einer entfernten Stadt herum. Kein Land hat so viele
halbwüchsige, halbvagabundierendc oder bloß abenteuerlustige
Buben und Mädchen, wie Amerika. Dieser Jugend-Legion,
die mit Feuereifer schon frühzeitig auf eigenen Füßen stehen
will, steht sehr oft die Stadt-Mutter einer City bei, die
sich als Schutzengel um ihr geistiges und vorwiegend mora-
lisches Wohlergehen bemüht. Besonders seit die Krisis im
wirtschaftlichen Leben des Landes bedrohliche Formen an-
genommen hat, haben sich unzählige Kinder — meist 16-
bis 16jährige — von ihrem Elternhause entfernt, um ihren
Angehörigen nicht zur Last zu fallen. So betrachten es die
Kinder wenigstens. Meist entspringt das Verlangen nach
Fortziehen von der häuslichen Armut, die in so viele
Bungalows sich eingeschlichen hat, kleine Einfamilienhäuser,
in denen die Bewohner vorher nicht reich waren, aber auch
nicht arm, weil der Hausvater jeden Samstag seinen Zahl-
tag nach Hause bringen konnte. Die herumziehenden Kin-
der gehören zu derjenigen Jugend des Landes, die den
Einzug der wirtschaftlichen Depression noch nicht zu erfassen
vermag, die daher wandern will, um sich irgendwo ihr ver-
meintliches Glück zu suchen. Immer ist das amerikanische
Leben unter dem Einfluß eines Wahlspruches gestanden.
Früher hieß es „Gehe nach dem Westen!", als dieses Ee-
biet noch nicht erobert war. Hatten arbeitsame Männer
ihr Hab und Gut verloren und den Anschluß an eine Be-
schäftigung verpaßt, dann zog es sie immer auf den Schienen-
sträng des Landes. Mit der Zeit wollten sie überhaupt
nicht mehr arbeiten, dann wurden sie zur Kategorie der
„Hobos" gezählt. Ihre innere Unruhe besiegten sie im
ständigen Wandern. Sie wurden Fahrgäste der Güterzüge.
Die Jugend zog es ebenfalls hinaus auf die Wanderschaft,
wo sie ihre innere Unruhe, ihr Verlangen nach Leben und
Freiheit auf langen, oft sinnlosen Wanderungen zu betäuben

versucht. Früher oder später gelangen diese Jugendlichen
in eine Stadt, wo sich ihrer jemand annehmen muß. à
sind keine Kunden der Polizei, denn diese vermöchte sie

schon gar nicht so zu behandeln, wie sie ihrem Alter ent-
sprechend schonungsvoll behandelt werden müssen.

Zu dieser großen Zahl von Jugendlichen, die natür-
lich von ihren besorgten Eltern mit allen Mitteln gesucht

werden, kommen noch die Unfolgsamen, die ebenfalls der

Stadt-Mutter unterstellt werden. Vermögen die Eltern keim

Autorität mehr über ihre Kinder auszuüben, dann greift
die Stadt-Mutter ein. Meist stammen diese Kinder aus

zerrütteten Familienverhältnissen, wie sie durch Scheidung
usw. verursacht werden. Die meisten Staaten haben Gesetze,

die es den Eltern verbieten, ihre hoffnungsvollen Sproß-
linge gelegentlich übers Knie zu nehmen, die Kinder werden
weder in den Schulen, noch zu Hause jemals geschlagen.

Ihre Selbständigkeit entwickelt sich manchmal zu einer An-

maßung. die in europäischen Verhältnissen ganz unbegreif-
lich wäre: außerdem hat die materialistische Einstellung zum

Leben meist viel zu früh auf die Kinder übergegriffen.
Der so veranlagten Jugend brachte die Prohibition ein

weites Betätigungsfeld, wodurch sie natürlich seelisch litt.
In Schulkindern wurden gewöhnlich keine Schleichhändler ver-

mutet, viele von ihnen, wie auch Studenten, befaßten sich

mit diesem ungesetzlichen Handel.
Jugendlichen, die sich Verfehlungen zuschulden kommen

ließen, muß sich die Stadt-Mutter annehmen. Ihr ganzes

Leben ^ auch wenn sie wiederum nach dem Elternhause
zurückkehren konnten — wird von der Stadt-Mutter über-

wacht. Diese Jugendlichen unterstehen einer Meldepflicht,
die sie genau einzuhalten haben. Genau gleich ergeht es

auch unfolgsamen Kindern. Melden die Eltern, daß sie

mit dem Betragen von ihrem Sohn oder von ihrer Tochter

nicht zufrieden seien, dann verfallen auch diese der Melde-

pflicht bei der Stadt-Mutter. Mußten sie von der StB
Mutter auch nur ein einziges Mal zurechtgewiesen werden,

haben sie sich nachher an bestimmten Tagen und zur geM
angegebenen Zeit persönlich zu melden. Eine genaue und

oft recht scharfe Kontrolle wird dadurch über sie ausgeübt

Hat eine junge Frau ein Kind und einen Ehemann,
der nicht richtig für sie sorgt, so tritt auch hier die Stadt-

Mutter in Tätigkeit. Ihre Anordnungen sind so gut wie

ein Gesetz, und ein liederlicher Mann faßt den Entschluß,

entweder die Anordnungen der Stadt-Mutter genau zu be-

folgen, oder er wird eines schönen Tages von einem ihrer

Detektive abgeholt, zu einer kleinen Spazierfahrt in die

Berge mitgenommen, wo man ihm einen schönen, freund-

lichen Berg zeigt, einen Hammer in die Hände drückt und

ihn für das County (Bezirk) im Verein mit andern Brü-
dern seiner Sorte Steine klopfen „läßt".

Dem Himmel sei es aber geklagt, wenn sich Jugend-
liche in den ungesetzlichen, aber — wie während der Prohi-
bition — blühenden Handel von narkotischen Mitteln und

Rauschgiften verlieren. Ein ungeheures Elend wartet ihm
dort, das sich kaum beschreiben läßt, ist doch die ganze Et-
schichte von der Kriminalwelt — die „Unterwelt" nennt mau

sie drüben — organisiert. Oft gelingt es der Stadt-Mutter,
ihre Schutzbefohlenen aus den Klauen dieses lebendigen To-

des zu entreißen — freilich, manchmal muß sie den Kampt
mit tränenden Augen als hoffnungslos aufgeben. Trotzdem

führen alle Stadt-Mütter einen ungemein energischen Kam?!
mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln weiter, uu>

^

andere vor Fehltritten zu bewahren, für die kein Gold del -

Welt einen auch nur annähernden Gegenwert eines allfäb
ligen klingenden Gewinnes zu bieten vermöchte.

So breiten sich die Flügel eines großen und ungemeiu

guten Schutzengels über Kinder, Jugendliche und jungt

Frauen, die alle mit dem Problem des Lebens ungleM'
oft schwache und aussichtslose Kämpfe führen.
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